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decken nach übereinstimmender Einschätzung von Polizei und Mobilitätsreferat den 
derzeitigen Bedarf an Besucherparkplätzen vollständig ab.

Das Referat macht mit diesem Schreiben wiederholt darauf aufmerksam, dass die Einrichtung 
von Pkw-Parkbereichen regelmäßig nur aufgrund besonderer Umstände möglich ist. Die bloße
Vertreibung unliebsamer Dauerparker ist kein ausreichender Grund für einen 
straßenverkehrlichen Eingriff.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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